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(JD/Hm) Am 07. April 2022 tagten 

Präsidium und Hauptausschuss des 

Hessischen Städtetages erneut di-

gital statt wie ursprünglich beab-

sichtigt in der Wissenschaftsstadt 

Darmstadt. Präsident Dr. Wingen-

feld, fuldischer OB, führte die Gre-

mien zu zielführenden Ergebnissen. 

Zu den Schwerpunkten: 

1. Folgen des Ukraine-Krieges 

für die hessischen Städte 

Aufgrund der anhaltenden Flücht-

lingswelle rechnet der Hessische 

Städtetag damit, dass eine nicht un-

erhebliche Zahl von Menschen aus 

der Ukraine weiter nach Deutsch-

land reisen wird. Aufgrund der im-

mensen Zerstörungen in den ukrai-

nischen Städten geht er davon aus, 

dass die Menschen nicht – wie zu-

nächst angenommen – so schnell 

wie möglich in ihr Land zurückkeh-

ren möchten. Strukturen und Hilfe-

systeme sind daher danach auszu-

richten. 

Der Hessische Städtetag bekräftigte 

seine Forderung an Bund und Län-

der, sich im Gespräch am gleichen 

Tage darauf zu verständigen, sämt-

liche mit der Aufnahme, Unterbrin-

gung und Integration von Vertriebe-

nen verbundenen Investitions- und 

Betriebskosten zu übernehmen.  

Die Städte fordern den Bund, alle 

ankommenden Menschen an der 

Grenze zur Bundesrepublik 

Deutschland durch die Bundespoli-

zei zu registrieren. Bei der Regist-

rierung der geflüchteten Menschen 

muss der Bund jedenfalls technisch, 

personell und organisatorisch unter-

stützen. Darüber hinaus muss ein 

nachvollziehbares Ver-fahren zur 

Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge 

implementiert werden. Auch das 

Land muss eine gleichmäßige Ver-

teilung sicherstellen. Urbane wie 

ländliche Räume müssen ihren Bei-

trag leisten. Derzeit nehmen vor al-

lem die urbanen Räume und Bal-

lungszentren die Flüchtlinge auf. 

Der Hessische Städtetag möchte,  

dass das Land im Umlauf befindli-

chen negativen Gerüchten über sei-

ne Einrichtung für die Erstaufnahme 

(HEAE) in Gießen entgegenwirkt 

und die HEAE in ein positives Licht 

zu rückt.  

2. Kommunale Finanzen  

Der Hessische Städtetag erwartet, 

dass das Land sich gewichtig mit 

zusätzlichen originären Mitteln aus 

seinem Haushalt engagiert, insbe-

sondere auf den Feldern 

• ÖPNV sowohl mit Blick auf die 

Verbundfinanzierung als auch 

auf die lokalen Verkehre, 

• Krankenhausinvestitionen, 

• Finanzierung des LWV, 

• Flüchtlingsbetreuung. 

Diese für das Wohl der Menschen 

in Hessen so wichtigen kommuna-

len Aufgabenfelder zeigen 2022 und 

danach einen deutlich überdurch-

schnittlichen Finanzbedarf. 

Den hessischen Städten hat nicht 

erst die Corona-Krise aufgezeigt, 

dass es massiver Investitions- und 

Betriebsmittel bedarf, um zum Bei-

spiel den steigen den Bedarf an Fi-

nanzmitteln für qualifizierte Fach-

kräfte und zeitgemäßer Anforderung 

entsprechender Sachausstattung in 

den Krankenhäusern befriedigen zu 

können. 

Die Städte haben erneut ihre Bereit-

schaft bekundet, die Regeln des 

Kommunalen Finanzausgleichs ge-

meinsam mit der Landesregierung 

auf den Prüfstand zu stellen. Sie er-

warten jetzt einen Zeitplan, der das 

Ziel zum Gegenstand hat, einen an-

gepassten Kommunalen Finanzaus-

gleich ab 01.01.2025 in Kraft zu set-

zen.  

3.  Bekenntnis zum beschleu-

nigten Windenergieausbau 

Präsidium und Hauptausschuss des 

Hessischen Städtetages bekennen 

sich zum raschen Ausbau der Wind-

energie in Hessen.  

Angesichts der Weltlage hat die Be-

deutung der Windenergie sowie der 

erneuerbaren Energien insgesamt 

zugenommen und ist zur Aufgabe 

nationaler Interessenlage gewor-

den. 

Hessen hat den sechsschlechtesten 

Platz unter den 16 Bundesländern. 

Flüchtlinge im Mittelpunkt:  

Bericht aus Präsidium und Hauptausschuss 

Präsidium und Hauptausschuss, digital 

                  Titelthema 

Frühling in schwierigen Zeiten 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/michael-hofmeister/
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(Hm) Schleichend ändern sich 

demokratische und verfassungs-

rechtlich vorgesehene Verfahren 

weiter. Hinter verschlossenen 

Türen, am grünen Tisch und ohne 

die ausführenden Kommunen 

werden in Konferenzen des Bun-

deskanzlers mit den Minister-

präsidenten Beschlüsse gefasst. 

Ob sie umgesetzt werden ist 

fraglich. Auf welchen Grundlagen 

sie zustandekommen 

bleibt im Dunkeln. Die 

eigentlichen Herausfor-

derungen vor Ort neh-

men sie nicht in den 

Blick. Scheinbar einzige 

Ziele des Bundes: wie 

kann man die Öffent-

lichkeit dazu bewegen, 

am übernächsten Tag 

nicht mehr nach Inhalten 

zu fragen und Länder 

und Kommunen davon 

abhalten, weitere lästige 

Forderungen zu stellen. 

Die Presse verliert sich 

ohnehin in inhalts-leeren 

Onlineüberschriften. 

Zum aktuellen Beschluss 

dieses außerverfas-

sungsrechtlichen Gremiums vom 

7. April 2022 fallen aus Sicht des 

Sozialbereichs daher nur Defizite 

ins Auge: 

Leider setzt der Bund seinen 

Fehler aus 2015 weiter fort: er re-

gistriert zu uns kommende Perso-

nen nicht bei der Einreise, so wie 

das weltweit in allen Ländern der 

Fall ist. Die Folgen sind gravie-

rend: keiner weiß, wer gekommen 

ist, kommt und noch kommen 

wird. Jegliche Planungen zum Bei-

spiel für Sozialleistungen, Kinder-

betreuungsleistungen, behinde-

rungsbedingte Bedarfe, aber auch 

Infrastruktur etc. werden dadurch 

erschwert. Wird denn überhaupt 

nicht daran gedacht, dass schon 

bei einer ankommenden Zahl von 

mehr als 15.000 Menschen selbst 

in einer Großstadt wie Frankfurt 

am Main die Infrastruktur in 

jeglichen Bereichen angepasst 

werden muss? Die Menschen 

zieht es weiter in die Großstädte 

und Ballungsräume. Die Absichts-

erklärungen zur "gerechten" Ver-

teilung gehen an der Lebens-

wirklichkeit daher munter vorbei. 

Das Stichwort wurde doch im 

Beschluss aufgenommen. Aus-

reichend? Eben nicht! 

Der lapidar vereinbarte Satz: 

"Auch der Zugang der Kinder zu 

Kindertagesbetreuungsangeboten 

soll weiterhin zügig ermöglicht 

werden." zeigt einmal mehr, dass 

die Gesprächspartner offensicht-

lich keine Ahnung haben, mit wel-

chen Herausforderungen die Kom-

munen auch ohne Ukraine-Konflikt 

schon seit Jahren mit nicht um-

setzbaren Rechtsansprüchen kon-

frontiert werden, und hier Ab-

sichtserklärungen und Ziele ohne 

die Kommunen zu Lasten der 

Kommunen vereinbart und vorge-

geben werden, die enorme Erwar-

tungen wecken, die nicht erfüllt 

werden können und zugleich die 

Solidarität in der Gesellschaft ge-

fährden. Wie wollen die 

Städte Eltern, denen ein 

Platz in den letzten Jah-

ren aufgrund Platzman-

gels versagt wurde, er-

klären, dass jetzt zu-

nächst dauerhaft bevor-

zugt Kinder aus der 

Ukraine aufgenommen 

werden? Und viel gra-

vierender: mit welchem 

Personal soll das aus-

geführt werden? 

An das Impfangebot 

wurde gedacht. Indes-

sen sind die immensen 

Kosten der psychoso-

zialen und medizini-

schen Versorgung nir-

gends erwähnt.  

Das Bekenntnis zur "Mit-" Verant-

wortung des Bundes bei der Fi-

nanzierung ist vor dem Hinter-

grund der Erfahrungen und 

freundlich ausgedrückt eindeutig 

viel zu wenig. Es finden sich im 

Beschluss leider wieder keinerlei 

Vereinbarungen zu den hohen In-

vestitionskosten und den Vorhalte-

kosten für die Handlungsbereiche 

in der Integration. Ein winziger 

Lichtblick ist die Protokollnotiz des 

Landes Hessen – erste kleine 

Nachhilfe speziell für den Bund 

und die anderen Länder. 

Nachhilfe für Bund und Länder erforderlich:  

Integrationskosten weiter ungeklärt 

Präsidium und Hauptausschuss, digital 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/michael-hofmeister/
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(JD) Präsidium und Hauptaus-

schuss haben in ihrer Sitzung am 

07.04.2022 ihre Forderungen an 

die Landespolitik zum Kommuna-

len Finanzausgleich in zwei Pakete 

gepackt: Sie erwarten finanzielles 

Entgegenkommen  

• auf zahlreichen Problemfeldern 

im Doppelhaushalt 2023/2024, 

• bei der anstehenden Evaluie-

rung des Kommunalen Finanz-

ausgleichs. 

Kommunaler Finanzausgleich 

2023/2024 

Konkret erwartet der 

Hessische Städtetag 

zum Kommunalen Fi-

nanzausgleich 

2023/2024, dass das 

Land sich gewichtig mit 

zusätzlichen originären 

Haushaltsmitteln enga-

giert insbesondere auf 

den Feldern 

• Öffentlicher Perso-

nennahverkehr 

• Krankenhausinvestiti-

onen, 

• Finanzierung des 

LWV 

• Flüchtlingsbetreuung. 

Der Hessische Städtetag geht da-

von aus, dass das HMdF die Kom-

munalen Spitzenverbände sehr 

bald im Verlauf des Quartals II-

2022 an seinen Überlegungen zum 

Doppelhaushalt 2023/24 beteiligen 

wird. 

Öffentlicher Personennahver-

kehr (ÖPNV) 

Präsidium und Hauptausschuss 

fordern, dass sich das Land so-

wohl mit Blick auf die Verbundfi-

nanzierung als auch auf die loka-

len Verkehre viel stärker finanziell 

engagiert als dies bisher der Fall 

ist. Da das Land noch vor der 

Sommerpause einen neuen Fünf-

jahresvertrag 2023 bis 2027 ab-

schließen will, will der Hessische 

Städtetag die Schultern mit den 

übrigen kommunalen Beteiligten 

schließen (Seite 5). 

Krankenhausinvestitionen 

Präsidium und Hauptausschuss 

bleiben dabei: Der Hessische 

Städtetag, dass sich das Land in 

gewichtigem Umfang an der Inves-

titionsfinanzierung für die Kranken-

häuser aus originären Landesmit-

teln beteiligt. Er ist durchaus be-

reit, in einem Krankenhausgipfel 

nicht nur über die Finanzierung, 

sondern auch über strukturelle 

Veränderungen der Krankenhaus-

landschaft zu reden (Seite 6). 

Finanzierung des Landeswohl-

fahrtsverbandes 

Auch zur Finanzierung des Lan-

deswohlfahrtsverbandes fordern 

Präsidium und Hauptausschuss 

das Land auf, den Kommunen mit 

Zuweisungen aus originären Lan-

desmitteln zu helfen und — den 

Positionen des LWV folgend die 

Kostenzuständigkeit auf Bundes- 

und Landesebene neu zu regeln. 

Finanzierung der ukrainischen 

Flüchtlinge - Angelegenheit von 

Bund und Land  

Präsidium und Hauptausschuss 

fordern, dass Bund und Land die 

Kosten für ukrainischen Flüchtlinge 

übernehmen (Seite 3). 

Zeitplan für die Evaluierung des 

Kommunalen Finanzausgleichs 

Präsidium und Hauptausschuss er-

warten dringend einen konkreten 

Zeitplan des Finanzministeriums 

für das Evaluieren des 

Kommunalen Finanz-

ausgleichs.  

Nicht zuletzt die Ent-

wicklung der COVID-

Pandemie hat dazu 

beigetragen, dass das 

zuständige Finanzmi-

nisterium den Start-

punkt für die Untersu-

chung der bestehen-

den Gesetzesnormen 

immer wieder hinaus-

schieben musste. 

Jetzt wird es dem 20. Landtag 

kaum noch gelingen, die Änderun-

gen des Hessischen Finanzaus-

gleichsgesetzes (HFAG) zu verab-

schieden. Schon im Januar 2024 

tritt der neue, 21. Landtag zusam-

men. Zu wenig Zeit, bis dahin die 

sorgfältig zu untersuchenden Än-

derung eingehend im Vorfeld zwi-

schen Land und Städten zu bera-

ten. 

Der Hessische Städtetag reicht 

seine Hand dafür, schon jetzt ei-

nen tragfähigen Zeitplan zur Ge-

setzesverabschiedung in der Zeit 

des 21. Landtags zu finden.  

 

Städte erwarten von der Landesregierung stärkere  

finanzielle Unterstützung 

Digitale Konferenz mit gutem Ergebnis: 

Präsidium und Hauptausschuss am 7. April 2022 

Präsidium und Hauptausschuss, digital 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
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(Sw) Präsidium und Hauptaus-

schuss des Hessischen Städteta-

ges suchen bei der Finanzierung 

des Öffentlichen Personennahver-

kehrs (ÖPNV) den Schulter-

schluss mit den beiden anderen 

Kommunalen Spitzenverbänden 

und der Landesarbeitsgemein-

schaft ÖPNV - kurz: LAG ÖPNV -. 

Sie fordern vom Land sehr viel 

mehr Geld für den Nahverkehr 

und damit um die Frage, ob die 

Mobilitätswende in Hessen gelin-

gen kann.  

Der ÖPNV steht in Hessen vor 

erheblichen Herausforderungen 

für die zukünftige Finanzierung, da 

die Kosten deutlich stärker steigen 

als die Fahrgeldeinnahmen. Der-

zeit laufen die Verhandlungen 

zwischen Land und Kommunalen 

Spitzenverbänden für einen neuen 

Finanzierungsvertrag im Fünf-

jahreszeitraum 2023 bis 2027. 

Verkehrsverbünde reklamieren 

6,7 Mrd. Euro in fünf Jahren 

Dabei geht es um den Schienen-

nahverkehr des Rhein-Main-Ver-

kehrsverbundes (RMV), dem 

Nordhessischen Verkehrsverbund 

(NVV) und des Verkehrsverbun-

des Rhein-Neckar. Die Verbünde 

haben für die kommenden fünf 

Jahre insgesamt deutlich mehr 

Geld gefordert. Hinzukommt, dass 

die lokalen Bedarfe aus kommu-

naler Sicht bisher nur unzurei-

chend berücksichtigt sind. 

Das Land wird die kommunale 

Seite mutmaßlich Anfang Mai 

2022 zu einem Termin einladen. In 

diesem Termin soll darüber ver-

handelt werden, wie die Finanzie-

rungslücke im ÖPNV geschlossen 

werden kann. Hierbei sind meh- 

rere Bausteine zu betrachten. 

Zur Finanzierung tragen die so 

genannten Regionalisierungsmittel 

des Bundes in erheblichem Um-

fang bei. Der zweit größte Anteil 

der Finanzierung besteht aus Mit-

teln des Kommunalen Finanzaus-

gleichs (KFA). Deutlich niedriger 

stellt sich der Finanzierungsbei-

trag des Landes dar. Zudem müs-

sen die Verbünde über Einsparun-

gen helfen, den Finanzierungsbe-

darf zu senken.  

Schlüsselzuweisungen stabil 

halten 

Ganz wesentlich ist für 

die Städte, dass die 

Schlüsselzuweisungen 

stabil bleiben. Werden zu 

viel Mittel für die Finanzie-

rung des ÖPNV aus dem 

Kommunalen Finanzaus-

gleich abgezogen, desta-

bilisiert das die kommuna-

len Finanzen. Denn was 

an die Verkehrsverbünde 

überwiesen wird, fehlt 

hiernach bei den Schlüs-

selzuweisungen. 

Aus diesem Grund bestehen die 

Kommunalen Spitzenverbände da-

rauf, dass das deutlich stärker als 

bisher originäre Landesmittel in 

den ÖPNV einschießt. 

Lokaler Verkehr hat erheblichen 

Finanzierungsbedarf 

Zusätzliche originäre Landesmittel 

für den ÖPNV sind daher zwin-

gend notwendig, um die überre-

gionale Erschließungsfunktion der 

lokalen Verkehre auch weiterhin in 

die Tat umsetzen zu können und 

eine erfolgreiche Mobilitätswende 

einzuleiten.  

Bereits jetzt leisten die Städte 

erhebliche Beiträge zur Finanzie-

rung des ÖPNV, wie zum Beispiel 

durch: Entgelte für Lokale Gesell-

schaften für den Nahverkehr 

(LNOs), für die von Aufgabenträ-

gern unmittelbar bestellten Ver-

kehre, für Gelder bei  Direktver-

gaben, Abdeckung der über die 

Fahrgeldeinnahmen hinausgehen-

den Aufwendungen oder Verlust-

ausgleiche der LNOs durch 

kommunale Haushaltsmittel, Über-

nahme der Verluste ihrer Ver-

kehrsunternehmen, Haushaltsmit-

tel zur Kompensation von „Durch-

tarifierungsverlusten“, Mitfinanzie-

rung regionaler Verkehre und der 

Overheadkosten der Verbundge-

sellschaften, Übernahme sämtli-

cher Aufwendungen für die Pla-

nung, Organisation und Aus-

schreibung von lokalen Verkehren 

sowie die Beantragung von Aus-

gleichs- und Erstattungszahlungen 

und deren Verwendungsnachwei-

se, Auffüllung von sozialverträgli-

chen Fahrpreisen vor Ort, Finan-

zierung freigestellter Schülerver-

kehre, insbesondere der Landkrei-

se etc. 

Das Land muss klaffende Lücke in der ÖPNV-

Finanzierung schließen 

Präsidium und Hauptausschuss, digital 

Hartes Ringen um die Finanzierung von Bussen 

und Bahnen 

Bild: gani_dteurope_Fotolia_78467776_L 
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(JD) Präsidium und Hauptaus-

schuss haben im Zuge der Diskus-

sion um die Gestaltung des Kom-

munalen Finanzausgleichs erneut 

gefordert, dass sich das Land in 

gewichtigem Umfang an der Inves-

titionsfinanzierung für die Kranken-

häuser aus originären Landesmit-

teln beteiligt.    

Präsident Dr. Wingenfeld und die 

Mitglieder der Spitzengremien sind 

in großer Sorge und Substanz und 

Fortbestand der kommunalen 

Krankenhäuser. 

Krankenhäuser ohne Landeshil-

fe finanziell gefährdet 

Nicht erst die Corona-Krise hat auf-

gezeigt, dass es massiver Investiti-

ons- und Betriebsmittel bedarf, um 

den steigenden Bedarf an Finanz-

mitteln für qualifizierte Fachkräfte 

und zeitgemäßer Anforderung ent-

sprechender Sachausstattung in 

den Krankenhäusern befriedigen 

zu können.  

Der Hessische Städtetag hat schon 

in den ersten Tagen des Jahres 

2020, als niemand von der herauf-

ziehenden Corona-Krise wusste, 

auf die Defizite in der Kranken-

hausstruktur hingewiesen.  

Schon damals Anfang 2020 hat der 

Verband  einen hessischen Kran-

kenhausgipfel gefordert. Dabei ist 

der Verband nicht festgelegt, mit 

einem solchen Gipfel die Öffent-

lichkeit zu suchen. Genügen kann 

es auch, wenn die Landesregie-

rung ernsthaft mit dem Hessischen 

Städtetag und den übrigen Beteilig-

ten nach einer Lösung sucht.  

Die Forderung nach finanziellen 

Hilfen des Landes ist angesichts 

der Finanzlage der kommunalen 

Krankenhäuser aktueller denn je. 

Die kommenden Wochen müssen 

genutzt werden, um unter Einbin-

dung des zuständigen Gesund-

heitsministeriums (Hessisches Mi-

nisterium für Soziales und Integrati-

on - HMSI) Struktur- und Finanzie-

rungsfragen anzugehen.  

Gemeinsame Initiative von Städ-

tetag und Landkreistag 

Die Präsidenten des Hessischen 

Städtetages Oberbürgermeister Dr. 

Heiko Wingenfeld und des Hessi-

schen Landkreistages Landrat 

Wolfgang Schuster 

hatten sich gegen-

über dem zuständi-

gen Ministerium 

HMSI dazu geäu-

ßert, dass die Lan-

desregierung in er-

heblichem Umfang 

originäre Landes-

mittel für die Univer-

sitätskliniken, nicht 

aber für die kommu-

nalen Krankenhäu-

ser bereit stellt.  

Eine entsprechende 

Planungssicherheit auch für die 

kommunalen Krankenhäuser hat-

ten beide Präsidenten angemahnt. 

Kommunale Krankenhäuser 

nicht schlechter stellen als Uni-

klinik 

Gemeinsam mit dem Präsidenten 

des Landkreistages Landrat Schus-

ter hat Präsident Dr. Wingenfeld 

Staatsministerin Dorn und Staats-

minister Klose nach einem Medien-

bericht zur Krankenhausfinan-

zierung (FAZ vom 17.01.2022 – 

„Land fördert Uni-Klinikum mit Milli-

onen“) aufgefordert, die kommuna-

len Kliniken so gut auszustatten 

wie das private Rhön-Klinikum-AG. 

Der Zeitungsmeldung zufolge wird 

die Landesregierung diesem priva-

ten Krankenhausträger rund eine 

halbe Milliarde Euro binnen eines 

Zehnjahreszeitraumes zukommen 

lassen, um Medizintechnik und 

Bauinvestitionen zu finanzieren. 

Die Städte und Landkreise weisen 

darauf hin, dass sie „dieselben 

Probleme noch größeren Ausma-

ßes“ verkraften müssen.  

Verwundernd sei die Bereitschaft 

der Landesregierung, einem priva-

ten Klinikbetreiber großzügig zu 

helfen. Vergleichbare Signale in die 

Richtung der kommunalen Träger 

unterlasse die Landesregierung 

bisher.  

Dies schafft nicht nur zusätzliche 

Sorgen bei den Kommunen mit 

Blick auf faire Bedingungen im 

Wettbewerbsbedingungen zwi-

schen privaten und öffentlichen Kli-

niken. Schließlich seien es die pri-

vaten Träger, die trotz Regel-

Finanzierung aus der kommunalen 

Krankenhausumlage nicht müde 

würden, die angeblichen Wettbe-

werbsvorteile öffentlicher Kliniken 

zu geißeln. Es bleibe vor allem of-

fen, warum der Hilferuf privater Be-

treiber so große Resonanz findet, 

während die Kommunen um ihre 

Strukturhilfen immer noch bittend 

anstehen müssten. 

Land muss mehr tun für die Finanzierung der 

kommunalen Krankenhäuser  

Unermüdlicher Kampf für die Finanzierung der kommuna-

len Krankenhäuser: Präsident OB Dr. Heiko Wingenfeld 

Präsidium und Hauptausschuss, digital 

Bild: Stadt Fulda 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
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(Hm) Die eigenen Einnahmen der 

Kommunen sind zu gering, um die 

durch Bund und Land auferlegten 

Aufgaben im Sozialbereich aus-

kömmlich zu finanzieren. Es wür-

de auch den verfassungsrechtli-

chen Finanzierungssystematiken 

widersprechen, wenn die Kommu-

nen – so wie derzeit – überwie-

gend die Finanzierung überneh-

men. In Gesprächen ohne wesent-

liche Ergebnisse werden im Hessi-

schen Finanzministerium die im-

mer gleichen Fragen von rechts 

nach links bewegt und stets mit 

dem Hinweis "Dissens" protokol-

liert. Irgendwann fällt das Thema 

inklusive Forderung der Kommu-

nen dann unter den Tisch. Die 

Klagefristen sind verstrichen. Und 

die Aufgabe? Sie muss ohne Ab-

striche erledigt werden. Gerade 

die Sozialgesetze sehen verpflich-

tende Ansprüche, Leistungen und 

Beteiligungsverfahren vor. Präsidi-

um und Hauptausschuss des Hes-

sischen Städtetages haben sich 

daher mit dem weiteren Vorgehen 

befasst und sind deutlich gewor-

den: 

Sie fordern das Land Hessen auf, 

Gesetzen im Bereich Jugend und 

Soziales im Bundesrat nur noch 

zuzustimmen, wenn die nachgän-

gige Ausführung gewährleistet und 

die Finanzierung durch Bund und 

Land umfassend und abschlie-

ßend geregelt ist.  

Das Land wird weiter aufgefordert, 

die verfassungsrechtlichen Be-

stimmungen anzuerkennen, da-

nach zu handeln und demzufolge 

der eigenen Zustimmung im Bun-

desrat zu Gesetzen im Bereich 

Jugend und Soziales mit erhebli-

chen Anspruchsausweitungen und 

kostenintensiven Personal-, Ver-

fahrens- und Leistungskostenauf-

wänden zeitnah angemessene 

Kostenausgleiche folgen zu las-

sen. Die Städte fühlen sich an-

sonsten genötigt, erneut Klagen 

vor dem Staatsgerichtshof in Be-

tracht zu ziehen. Die Verzöge-

rungstaktik und das Unterlassen 

des Landes dürfen nicht zu Qua-

litätseinbußen, Überlastungen der 

Verwaltungen und weiteren 

Finanzierungsausfällen führen.  

Präsidium und Hauptausschuss 

sprechen sich ferner dafür aus, 

schon jetzt gegenüber dem Land 

für die anstehende Evaluation der 

Finanzzuweisungsregelungen er-

hebliche und zwingend zu berück-

sichtigende Kostenmehrbedarfe 

im Bereich Jugend und Soziales 

anzumelden.  

Seit Jahren ist das Land Hessen 

im Bereich Jugend und Soziales 

hinsichtlich Kostenausgleichen für 

Gesetze mit erheblichen An-

spruchsausweitungen und kosten-

intensiven Personal-, Verfahrens- 

und Leistungskostenaufwänden 

säumig. Die Konnexitätsgesprä-

che haben bis auf ganz wenige 

Ausnahmen keine nennenswerten 

Ergebnisse gebracht. Wie kann 

dieser Konflikt gelöst werden? 

Der Staatsaufbau, Gesetzge-

bungskompetenzen und -verfah-

ren, Ausführung von Gesetzen 

und deren Finanzierung sind im 

Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland klar geregelt. Das 

Land stimmt im Rahmen des Bun-

desrates zustimmungspflichtigen 

Gesetzen zu und soll dabei auch 

die Interessen der Kommunen hin-

sichtlich Ausführbarkeit, Fachkräf-

te, Geld etc. berücksichtigen. Er-

folgt die Zustimmung und das 

Gesetz tritt in Kraft, folgt das Aus-

führungsgesetz mit dem entspre-

chenden Kostenausgleich.  

Worin liegt also der seit Jahren in 

den Protokollen der Konnexitäts-

gespräche formelhaft wiederholte 

Dissens? Die verfassungsrechtli-

chen Regelungen können nicht 

bestritten werden, anderenfalls 

fühlt sich das Land nicht an Recht 

und Gesetz gebunden. In der 

Beurteilung von Gesetzen kann es 

nur schwierig werden, wenn inner-

halb einer bestehenden Aufgabe / 

Leistung ein Zuwachs geschieht. 

Der lässt sich dann aber personell 

und finanziell nachweisen. Auf den 

Beschluss des Bundesverfas-

sungsgerichtes vom 7. Juli 2020 –

 2 BvR 696/12 – wird im Übrigen 

verwiesen. 

In der Frage des Bundeskinder-

schutzgesetzes, des Bundesteil-

habegesetzes und des Kinderstär-

kungsgesetzes etwa liegen unbe-

stritten neue Leistungen, detaillier-

te Verfahrensvorgaben, Beteili-

gungsverpflichtungen etc. vor. Ein 

Dissens kann – auch angesichts 

der Stellungnahmen des Landes 

in den Gesetzgebungsverfahren – 

nicht vorliegen.  

Kosten für die Einführung des 

Rechtsanspruchs auf frühkindliche 

Förderung 2013, das Bundesteil-

habegesetz, das Pflegereformge-

setze, das Masernschutzgesetz 

sowie die Betreuungs- und Vor-

mundschaftsreform – alles unge-

löst. Und mit dem Anspruch auf 

Ganztagsbetreuung folgt die 

nächste Baustelle. Deswegen: 

Schluss mit Zurückhaltung – Bund 

und Land zieht Euch warm an! 

Schluss mit Zurückhaltung: Raus aus der  

"Konnexitätsendlosschleife" 

Präsidium und Hauptausschuss, digital 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/michael-hofmeister/
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Bekenntnis zum beschleunigten Windenergieausbau 

(Sw) Präsidium und Hauptaus-

schuss des Hessischen Städteta-

ges bekennen sich zum raschen 

Ausbau der Windenergie in Hes-

sen. Das haben die Spitzengre-

mien des Verbandes anlässlich ih-

rer Sitzung am 7. April 2022 bestä-

tigt.  

Mit dem Beschluss vermitteln Prä-

sidium und Hauptausschuss den 

politisch Verantwortlichen Rücken-

deckung.  

Zudem ist der Beschluss als ein 

Signal an das Land zu sehen. An-

gesichts der Weltlage hat die Be-

deutung der Windenergie sowie der 

erneuerbaren Energien insgesamt 

zugenommen und ist zur Aufgabe 

nationaler Interessenlage gewor-

den. Für den Städtetag bedeutet 

dies, bei dem Prozess, wie sich die  

 

Energieversorgung in den nächsten 

Jahren transformieren muss und 

wird, in engem Austausch mit dem 

Land zu bleiben.  

Der Ausbau der Windenergie hat in 

Hessen bisher keinen besonders  

guten Stand (siehe Tabelle). Hes-

sen hat den sechs-schlechtesten 

Platz unter 16 Bundesländern. 

Nach den aktuellsten Zahlen aus 

dem Jahr 2020 standen in ca. 46 

Prozent der insgesamt 418 plane-

risch festgelegten Vorranggebieten 

bereits Windenergieanlagen. Zu 

berücksichtigen ist jedoch, dass 

nicht alle dieser Vorranggebiete be-

reits vollständig ausgenutzt sind. 

Quelle: Schriftl. Mitteilung der FA Wind 

vom 17.09.2021, angepasst. 

in: SRU: "Klimaschutz braucht Rücken-

wind: 

Für einen konsequenten Ausbau der 

Windenergie an Land" 

Stellungnahme Februar 2022, dort Seite 

11, Abb. 5. 

Präsidium und Hauptausschuss, digital 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/sandra-schweitzer/
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(Ba) Die „Rote Liste“ ist ein regel-

mäßig aktualisierter Überblick 

über die Literatur der Gleichstel-

lungsstellen und Frauenbüros der 

Kommunen. Die umfangreiche 

Übersicht über kommunale Veröf-

fentlichungen, Broschüren, Infor-

mationsschriften und Dokumen-

tationen ist ein eindrucksvoller Be-

leg für die vielfältigen Tätigkeitsbe-

reiche der kommunalen Frauen- 

und Gleichstellungsbeauftragten. 

Die Veröffentlichungen dokumen-

tieren das breite Arbeitsspektrum 

der kommunalen Gleichstellungs-

arbeit.  

 

Es finden sich Beiträge zu 

Sexismus und Mobbing, Verein-

barkeit von Beruf und Familie, Ge-

walt gegen Frauen, zu Alleinerzie-

henden und der Zielgruppe ge-

flüchteter Frauen, diverse Gleich-

stellungsaktionspläne im Zusam-

menhang mit der Europäischen 

Charta für die Gleichstellung von 

Männern und Frauen auf lokaler 

Ebene, Leitfäden in Sachen gen-

dergerechter Sprache und einiges 

mehr.  

Die "Rote Liste" soll insofern einen 

Beitrag zum Wissenstransfer unter 

den Städten leisten. 

 

Die aktuelle „Rote Liste“ (Stand: 

Januar 2022) steht im Internet 

unter www.staedtetag.de als PDF-

Datei zur Verfügung. 

Sie ist alphabetisch aufgebaut. 

Insgesamt mehr als 60 Städte — 

von Baden-Baden bis Witten — 

stellen ihre Veröffentlichungen in 

den verschiedensten Bereichen 

vor. Auch viele Mitgliedstädte des 

Hessischen Städtetages informie-

ren über ihre Publikationen. 

 

 

  

„Rote Liste“ 2022       
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https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-brigitte-baum/
https://www.staedtetag.de/themen/2022/rote-liste-frauen-und-gleichstellungspolitik-2022
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(Gi) Das VG Darmstadt hat durch 

seinen Beschluss 3 L 479/22 vom 

09.03.2022 eine richtungsweisen-

de Entscheidung zum Prüfungs-

recht und zur Verwerfungskompe-

tenz des Stadtverordnetenvorste-

hers getroffen. 

Die Tagesordnung einer Sitzung 

der Stadtverordnetenversammlung 

wird nach § 58 Abs. 5 Satz 1 Hes-

sische Gemeindeordnung (HGO) 

von dem Vorsitzenden im Beneh-

men mit dem Gemeindevorstand 

festgesetzt. Dabei ist der Vorsit-

zende unter den Voraussetzungen 

des § 56 Abs. 1 Satz 2 HGO ver-

pflichtet, die von den Antragsbe-

rechtigten rechtzeitig beantragten 

Verhandlungsgegenstände, die 

zur Zuständigkeit der Gemeinde-

vertretung und Gemeinde gehö-

ren, bei der Aufstellung der Tages-

ordnung zu berücksichtigen.  

Aus der Rechtsprechung des 

Hess. VGH zur Prüfungskompe-

tenz von Vorsitzenden des Kreis-

tags, Beschluss vom 02.07.1985 

(2 TG 1174/85, HSGZ 12987, S. 

463f) und vom 19.10.2018 (8 B 

2223/18, NVwZ 2019, S. 581 f) hat 

sich in der Literatur die Ansicht 

herausgebildet, dass dem Vorsit-

zenden der Gemeindevertretung 

keine Prüfungskompetenz über 

die ihm vorliegenden Anträge zur 

Tagesordnung zustehe und er 

deshalb jeden rechtzeitig gestell-

ten Antrag auf die Tagesordnung 

nehmen müsse (Bennemann/

Daneke, Kommunalverfassungs-

recht Hessen, § 58 Bennemann/

Teschke, Rn. 22). Diese Ansicht 

verkennt, dass sich der Hess. 

VGH in seinen Entscheidungen 

mit Sachverhalten auseinanderge-

setzt hat, in welchen Vorsitzende 

von Kreistagen die materielle 

Rechtmäßigkeit von Anträgen ge-

prüft haben. Soweit die Vorsitzen-

den rechtzeitig gestellte Anträge 

nicht auf die Tagesordnung ge-

nommen haben, weil diese nach 

Ansicht der Vorsitzenden materiell 

rechtswidrig gewesen seien, hat 

der VGH die Unzulässigkeit dieser 

Prüfung und der daraus resultie-

renden Entscheidung festgestellt. 

Nicht in Frage gestellt wurde hin-

gegen das Prüfungsrecht des Vor-

sitzenden zur Organzuständigkeit.  

Das VG Darmstadt hat in der Be-

gründung seines Beschlusses 

vom 09.03.2022 klargestellt, dass 

der Vorsitzende bei der Erstellung 

der Tagesordnung überprüft, ob 

eingegangene Anträge zur Zustän-

digkeit der Stadtverordnetenver-

sammlung (Organkompetenz) und 

zur Zuständigkeit der Stadt (Ver-

bandskompetenz) gehören. Die 

Frage, ob sich das Prüfungsrecht 

des Stadtverordnetenvorstehers 

auch auf die Verbandskompetenz 

der Stadt bezieht, also darauf, ob 

es sich um eine „Angelegenheit 

der örtlichen Gemeinschaft" (Art. 

28 Abs. 2 GG) bzw. um eine „öf-

fentliche Aufgabe, die nicht ande-

ren Stellen ausschließlich zuge-

wiesen ist“ (Art. 137 Abs. 1 HV) 

handelt, habe der Gesetzgeber 

durch die Änderung des § 56 Abs. 

1 Satz 2 HGO mit Wirkung vom 

24.12.2011 ausdrücklich bejaht.  

Der Gesetzgeber habe ausgeführt, 

dass die Erstreckung des Prü-

fungsrechts auf die Verbandskom-

petenz konsequent sei, denn die 

Zuständigkeit eines Organs könne 

nicht weitergehen als die Zustän-

digkeit der juristischen Person, für 

die das Organ handele (vgl. LT-

Drucksache 18/4031 des Hessi-

schen Landtags vom 10.05.2011, 

S. 35). 

Weiterhin hat das VG Darmstadt 

festgestellt, dass zur Zuständigkeit 

einer Gemeinde alle Angelegen-

heiten der örtlichen Gemeinschaft 

i.S.v. Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG ge-

hören. Dies umfasse diejenigen 

Bedürfnisse und Interessen, die in 

der örtlichen Gemeinschaft wur-

zeln oder auf sie einen spezifi-

schen Bezug haben, also den Ge-

meindeeinwohnern gerade als sol-

chen gemeinsam seien, indem sie 

das Zusammenleben und -wohnen 

der Menschen der konkreten Ge-

meinde betreffen würden. Die Be-

schlüsse und Stellungnahmen der 

Gemeindevertretung müssten 

demnach auch und gerade, wenn 

sie den Kompetenz- und Zustän-

digkeitsbereich sonstiger Hoheits-

träger beträfen, in spezifischer 

Weise ortsbezogen sein. Der blo-

ße Umstand, dass die Gemeinde-

vertretung nur für die eigene Ge-

meinde spricht, genüge dem An-

spruch spezifischer Ortsbezogen-

heit schon deshalb nicht, weil sie 

sonst unter Berufung auf die im 

Selbstverwaltungsrecht wurzelnde 

Allzuständigkeit der Gemeinde 

auch allgemeinpolitische Fragen 

zum Gegenstand ihrer Tätigkeit 

machen könnte. Die Gemeinde er-

lange jedoch aus Art. 28 Abs. 2 

Rechtsprechung bestätigt Prüfungsrecht und Ver-

werfungskompetenz des Stadtverordnetenvorste-

hers  

Bild: shutterstock_1081695920 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/stephan-gieseler/
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Eine außergewöhnliche Biografie: Herbert Hunkel  

(JD) Zum Ende der Amtszeit 

von Bürgermeister Herbert 

Hunkel aus Neu-Isenburg ver-

wies Präsident Dr. Wingenfeld 

auf dessen außergewöhnliche 

Biografie.  

Bürgermeister Herbert Hunkel 

schied am 10.04.2022 aus dem 

Bürgermeisteramt, 1 Tag vor 

seinem 77. Geburtstag! 

Er startete seine Laufbahn zu 

Zeiten von Bundeskanzler Ade-

nauer am 01.04.1961 –  damals 

als Auszubildender. Er hatte 

fast 50 Dienstjahre für die Stadt 

Neu-Isenburg hinter sich, als er 

65jährig im Jahr 2010 erstmals 

sein Amt als Bürgermeister an-

trat. 

Seine Stadt Neu-Isenburg hat 

ihren Bürgermeister in einer 

Festsitzung der Stadtverordne-

tenversammlung als Ehrenbür-

ger am 05.04.2022 verabschie-

det, zugleich seinen Nachfolger 

Gene Hagelstein in das Amt 

eingeführt.  

Herbert Hunkel war 11 Jahre 

von 2011 bis 25.03.2022 Vorsit-

zender der AG SÜD des Hessi-

schen Städtetages mit ihren 41 

kreisangehörigen Bürgermeis-

terinnen und Bürgermeistern. 

Als Vorsitzender der AG war er 

zugleich Beratendes Mitglied im 

Präsidium des Hessischen 

Städtetages. 

Am 25.03.2022 wählten die 

Mitglieder der AG SÜD Albrecht 

Kündiger, Bürgermeister von 

Kelkheim, einstimmig zu sei-

nem Nachfolger. 

Satz 1 GG nur ein kommunalpoliti-

sches, kein allgemeines politi-

sches Mandat.  

Äußerungen der Gemeinde, deren 

Wortlaut den Charakter allgemein-

politischer Stellungnahmen hat 

oder den Anschein solcher Stel-

lungnahmen erweckt sind daher 

unzulässig (BVerwG, Urteil vom 

14.12.1990 — 7 C 37/89 —, juris 

Rn. 20; BVerfG, Beschluss vom 

23.11.1988 — 2 BvR 1619/83 —, 

juris Ls.; Sächsisches OVG, Be-

schluss vom 11.08.2021 — 4 

B 291/21 — juris Rn. 9 m.w.N.). 

In dem vom VG Darmstadt im Eil-

verfahren zu entscheidenden 

Rechtsstreit hatte der Vorsitzende 

der Stadtverordnetenversammlung 

zum eingereichten Antrag die Zu-

ständigkeit der Stadt geprüft, und 

da er diese beim Antrag nicht im 

Lichte des Artikel 28 Abs. 2 Satz 1 

GG erkennen konnte, die Aufnah-

me auf die Tagesordnung der 

Stadtverordnetenversammlung 

verworfen. 

Da die antragstellende Fraktion 

auch gegenüber dem Verwal-

tungsgericht, die Zuständigkeit der 

Stadt zum Gegenstand nicht 

glaubhaft machen konnte, ent-

schied das Gericht im Sinne des 

Stadtverordnetenvorstehers. 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass 

der Stadtverordnetenvorsteher die 

Verbandskompetenz und Organ-

kompetenz prüfen darf. Soweit ein 

Antrag nicht in die Zuständigkeit 

der Stadt und die Zuständigkeit 

der Stadtverordnetenversammlung 

fällt, kann er die Aufnahme auf die 

Tagesordnung der Stadtverordne-

tenversammlung verweigern. 

Es ist auch notwendig, dass der 

oder die Vorsitzende der Stadtver-

ordnetenversammlung diese Ver-

antwortung übernimmt und ent-

sprechend entscheidet, denn es 

liegt im öffentlichen Interesse, 

dass die Tagesordnung möglichst 

schlank gehalten wird und die 

Gemeindevertretung sich nicht in 

Diskussionen verliert, die andern-

orts geführt werden müssen (vgl. 

LT-Drucksache 18/4031 des Hes-

sischen Landtags vom 

10.05.2011, S. 35). 

Bild: shutterstock_1969112539 

Ehrenbürger seiner Stadt:  

Bürgermeister a.D. Herbert Hunkel 
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(Oe) Das Kultusministerium hat 

Änderungen am hessischen 

Schulgesetz entworfen. Dabei soll-

te das hessische Schulgesetz 

künftig zwei zentrale Bereiche re-

geln: die Digitalisierung und den 

Ganztag. 

Digitalisierung 

Nach Jahren der Diskussion sollte 

das Gesetz eigentlich die Digitali-

sierung in der Schule erfassen, 

angefangen bei der digitalen Infra-

struktur innerhalb der Schulgebäu-

de über sie sogenannten „mobilen 

Endgeräte“, also Tablets und Lap-

tops in Gebrauch der Schüler-

schaft, womöglich die Endgeräte 

für die Lehrkräfte und letztlich der 

Support. Der Entwurf des Hessi-

schen Kultusministers zu einer 

Gesetzesänderung bietet hierzu 

Ansätze ohne wirklich klare Rege-

lungsinhalte. 

Ganztag  

Der Gesetzentwurf enthält auch 

Regelungen zur Ganztagsbetreu-

ung. Schließlich schreibt das 

Bundesrecht vor (§ 24 Abs. 4 SGB 

VIII): „Ein Kind, das im Schuljahr 

2026/2027 oder in den folgenden 

Schuljahren die erste Klassenstufe 

besucht, hat ab dem Schuleintritt 

bis zum Beginn der fünften 

Klassenstufe einen Anspruch auf 

Förderung in einer Tageseinrich-

tung…“ 

Schulausschuss des Hessi-

schen Städtetages vom Gesetz 

enttäuscht  

In der Beratung des Schulaus-

schusses im Hessischen Städteta-

g zeigten sich dessen Mitglieder 

indessen enttäuscht von den For-

mulierungsvorschlägen. 

Der Entwurf des hessischen 

Schulgesetzes schafft keine hin-

reichende Klarheit bei Digitalisie-

rung und Ganztag“, so die Aus-

schussvorsitzende Astrid Eibels-

häuser, Stadträtin aus Gießen. 

„Wir erwarten, dass diese Fragen 

mit dem Gesetz geklärt und nicht 

nach verabschieden des Gesetzes 

neu aufzuwerfen sind.“ 

Astrid Eibelshäuser äußert sich 

auf Grundlage der digital geführ-

ten Beratungen des 

Schulausschusses im 

Hessischen Städtetag 

am 31.03.2022. Kri-

tisch betrachten die 

Mitglieder des Aus-

schusses die gesetzli-

che Vorgabe, nach 

der die Eltern für die 

digitalen Endgeräte 

aufkommen müssen. 

„Wir halten es für den 

falschen Weg, den El-

tern die Verantwor-

tung für die Endgeräte 

aufzubürden“, so Ei-

belshäuser. Auch wei-

tere Fragen der Ver-

antwortung für die di-

gitale Ausstattung ste-

hen noch offen. Der 

Hessische Städtetag 

geht davon aus, dass 

das Schulgesetz gerade 

für den Bereich der 

Digitalisierung das Verhältnis von 

Land und Schulträger abschlie-

ßend beschreibt. „Wir werden sehr 

gerne ein Gesprächsangebot des 

Kultusministers annehmen, auch 

nach der formalen Anhörung noch 

vor der Zuleitung an des Hessi-

schen Landtag über das Gesetz 

zu sprechen.“ 

„Der Ausschuss sieht weiterhin 

nicht geklärt, wie genau das Land 

den Rechtsanspruch auf Ganz-

tagsbetreuung in den Grundschu-

len umsetzen möchte“, so Eibels-

häuser. „Der Gesetzentwurf ver-

mag nicht den Eindruck zu besei-

tigen, dass sich die beiden zustän-

digen Ministerien – Kultusministe-

rium und Sozialministerium – ei-

nen schlanken Fuß machen und 

die Städte als Ausfallbürgen für 

die Umsetzung der bundesgesetz-

lichen Vorgaben ansehen.“ Klar 

sei für den Hessischen Städtetag, 

dass die Erfüllung des Ganztags-

anspruchs im Rahmen der Schule 

zu erfolgen habe. „Der Ausschuss 

kann nicht erkennen, dass der 

Entwurf des Schulgesetzes in 

derselben Weise den Rechtsan-

spruch auf Ganztag verankert, wie 

das Bundesgesetz das vorgibt. 

Wir haben keine Zeit mehr zu ver-

lieren und brauchen zeitnah Klar-

heit.“ 

Städte wollen Klarheit bei Digitalisierung und  

Ganztag 

Digitalisierung und Ganztag eindeutig regeln: Stadt-

rätin Astrid Eibelshäuser aus Gießen, Vorsitzende 

Ausschuss für Schule und Kultur 
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(Sw) Land und Kommunen haben 

am 1. März 2022 in Wiesbaden 

ein Eckpunktepapier Digitalausbau 

unterzeichnet. Ziel ist es, dass die 

Landesregierung die Kommunen 

weiterhin beim Ausbau mit den 

unterschiedlichen regionalen Ver-

sorgungssituationen zuverlässig 

unterstützt.  

Die Kommunalen Spitzenverbän-

de in Hessen haben gemeinsam 

mit der Hessischen Landesregie-

rung am 1. März 2022 das Eck-

punktepapier Digitalausbau unter-

zeichnet. Für den Hessischen 

Städtetag hat Präsident Dr. Heiko 

Wingenfeld, fuldischer Oberbür-

germeister, seine Unterschrift ge-

setzt. 

Ziel der Vereinbarung ist es, dass 

die Landesregierung die Kommu-

nen weiterhin beim Ausbau mit 

den unterschiedlichen regionalen 

Versorgungssituationen zuverläs-

sig unterstützt. Dazu zählen bei-

spielsweise die Fördermöglichkei-

ten für den Festnetz- und Mobil-

funkbereich, um den Ausbau in 

den Regionen zu forcieren, in 

denen bisher kein flächendecken-

der und marktgetriebener Ausbau 

vorgenommen wurde. Es geht da-

rum, Angebote noch besser zuzu-

schneiden und insgesamt noch 

besser zu werden, damit die Ziele 

erreicht werden, bis 2025 Hessen 

gigabitfähig zu machen und bis 

2030 flächendeckend Glasfaser-

anschlüsse zu erhalten. 

Der Präsident des Hessischen 

Städtetages, Oberbürgermeister 

Dr. Heiko Wingenfeld, betonte bei 

der Unterzeichnung, es sei wichtig 

für die Städte, dass die Umset-

zung von Maßnahmen im Bereich 

des Ausbaus leistungsfähiger 

Breitbandanbindungen, in der 

Weiterentwicklung von Smart Re-

gion-Projekten sowie in der Kom-

munikation und Information im 

Rahmen von bürgernahen Dialog-

angeboten dauerhaft finanziell wie 

institutionell vom Land unterstützt 

Land und Kommunen wollen Digitalausbau gemein-

sam vorantreiben 

Wollen gemeinsam Digitalausbau in Hessen: von rechts: Präsident OB Dr. Wingenfeld, Hessischer Städtetag, Präsident 

Schuster, Digitalministerin Prof. Dr. Sinemus, Präsident Baaß. 

Bild: Hessische Staatskanzlei 

Bild: Hessische Staatskanzlei 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/sandra-schweitzer/
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(Pf/Wi) Die ursprünglich gesetzte 

Frist für die Umsetzung des 

Onlinezugangsgesetz (OZG) Ende 

2022 rückt immer näher. Dies 

sollte jedoch keinen Grund für 

Panik bzw. Aktionismus darstellen. 

Dass die vollständige Umsetzung 

bis zu diesem Zeitpunkt nicht er-

reicht sein wird, haben die jewei-

ligen beteiligten Akteure schon seit 

geraumer Zeit realisiert und größ-

tenteils auch akzeptiert. Es gilt 

nun, weiter konzentriert an den zu 

digitalisierenden Anträgen zu 

arbeiten, zu prüfen, über welchen 

Weg diese realisiert werden sollen 

und diese sodann sorgfältig zu 

implementieren. Hierfür sind ins-

besondere im Bereich der EfA-

Leistungen, aber auch im Hinblick 

auf die übrigen OZG-Leistungen 

noch verschiedene essentielle Vor

- und Anschlussfragen zur Finan-

zierung zu klären. Das Land konn-

te uns bisher weder zur Finanzie-

rung der Nachnutzung kommuna-

ler EfA-Leistungen, noch zum wei-

teren Betrieb, der Pflege und dem 

Support sämtlicher OZG-Leistun-

gen bisher ein zufriedenstellendes 

Feedback geben. Von Seiten der 

KSpV werden konkrete Gespräche 

und Verhandlungen zu diesen 

Themenkreisen eingefordert. Fest-

zuhalten bleibt, dass nach wie vor 

die Qualität oberste Priorität ha-

ben muss. Nur so wird für Bürger/

innen sowie die Verwaltungen ent-

sprechender Mehrwert generiert, 

ohne den das aufwändige Projekt 

ad absurdum geführt würde. Lei-

der ist jedoch bei der Landesver-

waltung eine angespannte Stim-

mung hinsichtlich des nahenden 

„Fristendes“ wahrzunehmen. Dies 

wird nicht nur in missverstandenen 

Aufgaben- und Entscheidungszu-

ständigkeiten, sondern jüngst 

auch in einer unglücklichen Au-

ßenkommunikation deutlich: Das 

HMdIS hat mit seinem Kommu-

nalbrief vom 22.02.2022 auf den 

neu veröffentlichten „OZG-Moni-

tor“ (https://ozg.hessen.de/ozg-

monitor) hingewiesen, der den 

Stand der OZG-Umsetzung auf 

Landesebene und kommunaler 

Ebene interaktiv präsentieren soll. 

Nach der Beschreibung des 

HMdIS solle dieser anzeigen, 

welche Anträge in der ausgewähl-

ten Kommune zur Verfügung ste-

hen und eine transparente und 

interaktive Informationsplattform 

zur OZG-Umsetzung in Hessen 

bieten. Insbesondere diese Be-

schreibung, bei dessen Erstellung 

wir im Übrigen nicht (ausreichend) 

eingebunden waren, kreiert öffent-

lichkeitswirksam ein völlig ver-

zerrtes Bild und ist damit geeignet, 

die Fortschritte und Erfolge der 

Kommunen bei der Umsetzung 

des OZG in der öffentlichen Wahr-

nehmung in einem völlig falschem 

Licht erscheinen zu lassen. Dies 

liegt daran, dass der OZG-Monitor 

Vollständigkeit suggeriert, dies in-

haltlich aber nicht wiedergibt, denn 

es werden nur Civento-Prozesse 

aufgelistet, die aus dem OZG-

Dashboard der ekom21 übernom-

men worden sind. Das spiegelt nur 

einen sehr geringen Teil der in den 

Kommunen geleisteten Arbeiten 

wider. Es fehlen in der Übersicht 

z.B. alle Onlinedienste, die einzel-

ne Städte mit eigenen Onlinemo-

dulen von Fachverfahren umset-

zen sowie alle selbst erstellten 

Prozesse. Zudem können viele 

der durch das Land bereitgestell-

ten Lösungen vor allem in den 

größeren Städten ohne umfangrei-

che Änderungen nicht genutzt 

werden. Auch sind nicht alle 

Lösungen für jede Kommune auf-

grund der jeweiligen Zuständigkei-

ten relevant. Ein Hinweis zu die-

sen Gegebenheiten fehlt auf der 

Webseite des OZG-Monitors. So 

wird auf einer öffentlich zugäng-

lichen Webseite ein Bild vermittelt, 

dass das Land eine Vielzahl an 

Lösungen bereitstellt, die Kom-

munen dieses Angebot aber ein-

fach nicht nutzen. Die nun vorhan-

dene missverständliche Außenwir-

kung hätte in Absprache mit der 

kommunalen Seite im Vorfeld ver-

hindert werden können und müs-

sen, z.B. indem man die Kom-

munen vor Veröffentlichung um 

Nennung noch fehlender Lösun-

gen gebeten hätte. Bemerkens-

wert ist auch, dass auf der Web-

seite weder die KSpV, noch die 

Koordinierungsstelle OZG Kom-

munal als beteiligte Akteure im 

Rahmen der OZG-Umsetzung ge-

nannt werden. Ein entsprechen-

des gemeinsames Schreiben mit 

dem Hessischen Landkreistag an 

das Land hat leider keine zufrie-

denstellende Reaktion hervorge-

bracht. Wir sind jedoch weiterhin 

zuversichtlich, hier noch eine ge-

meinsame Lösung mit dem Land 

zu finden, um weiterhin gut an 

diesem Projekt zusammenzu-

arbeiten. 

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes – trotz  

Frist gilt Qualität vor Quantität und Schnelligkeit  

Bild: shutterstock_1816579838 

Qualität hat Vorrang 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/tanja-charlotte-pflug/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-anja-wiesmeier/
https://ozg.hessen.de/ozg-monitor
https://ozg.hessen.de/ozg-monitor
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(Hö) Dieser Artikel bietet Ihnen 

eine kurze Übersicht über die 

nächsten  anstehenden  Fortbil-

dungen, in denen Stand Redakti-

onsschluss noch freie Plätze ver-

fügbar sind. 

Genauere Informationen zu denen 

Veranstaltungen finden Sie im 

öffentlich zugänglichen Bereich 

unserer Internetseite unter  

https://www.hess-staedtetag.de/

der-verband/fortbildung/. 

Bei Fragen ist Ihre Ansprechpart-

nerin in der Geschäftsstelle Frau 

Hörr, Tel. 0611-1702-34, E-Mail 

hoerr@hess-staedtetag.de.  

 

Professionelle Bewerbergesprä-

che vorbereiten und durchfüh-

ren 

Zielgruppe: Führungskräfte und 

MitarbeiterInnen 

Leitung: Dipl.-Betriebsw. Stepha-

nie Schützen, geprüfte Mental-

Trainerin 

Termin: 13. bis 14. Juni 2022 

Ort: Hotel Sonneck, Knüllwald 

Anmeldeschluss: 30. April 2022 

Tagungsgebühr: € 320,- für Mit-

glieder / € 420,- für Nichtmitglieder 

Hotelkosten: € 206,50 bei Über-

nachtung vor Ort / € 109,- bei täg-

licher Anreise   

 

Wahlprogramme praktisch um-

setzen  

Zielgruppe: Verwaltungsspitze, 

Mitglieder in Magistrat und Stadt-

verordnetenversammlung 

Leitung: Karl Hilsenbek, ehem. 

Oberbürgermeister von Ellwangen 

(Baden-Württemberg) 

Termin: 20. Juni 2022 

Ort: Hotel 

Amadeus, 

Frankf. a. M. 

Anmelde-

schluss: 

 5. Mai 2022 

Tagungsgebühr: 

€ 190,- für Mit-

glieder / € 240,- 

für Nichtmitglie-

der 

Hotelkosten:  

Bei Anreise am 

Vorabend € 79,- 

für Übernachtung/Frühstück im EZ 

  

 

Kommunikation im 

 (Chef-)Sekretariat und in der 

Sachbearbeitung – Stufe I 

Zielgruppe: MitarbeiterInnen in der 

Sachbearbeitung, im Chefsekreta-

riat und Sekretariat 

Leitung: Dipl.-Päd. Sabine Keller-

Kühn, Institut Dr. Müller 

Termin: 28. bis 30. Juni 2022 

Ort: Parkhotel zum Stern, Oberau-

la 

Anmeldeschluss: 5. Mai 2022 

Tagungsgebühr: € 520,- für Mit-

glieder / € 650,- f. externe 

Hotelkosten: € 302,- bei Über-

nachtung vor Ort / € 132,- bei täg-

licher Anreise  

 

"Mensch ärgere Dich nicht …" – 

denn Du ärgerst nur Dich 

Zielgruppe: Führungskräfte und 

MitarbeiterInnen, die ihren Um-

gang mit Ärger konstruktiver und 

gelassener gestalten möchten  

Leitung: Dipl.-Betriebswirt und 

Dipl.-Päd. Leonhard Schmidt, Bad 

Schwalbach 

Termin: 4. bis 6. Juli 2022 

 

Ort: Hotel Sonneck, Knüllwald 

Anmeldeschluss: 20. Mai 2022 

Tagungsgebühr: € 420,- für Mit-

glieder / € 530,- für Nichtmitglieder 

Hotelkosten: € 358,50 bei Über-

nachtung vor Ort / € 163,50 bei 

täglicher Anreise  

 

Sprechen im Beruf – konzen-

triert und lebendig 

Inhalte wirkungsvoll kommuni-

zieren  

Zielgruppe: Verwaltungsleitung, 

Führungskräfte und MitarbeiterIn-

nen in der Verwaltung 

Leitung: Bettina Koch, Schauspie-

lerin, Theatertherapeutin und 

Sprech-Trainerin 

Termin: 12. bis 13. Juli 2022 

Ort: Parkhotel zum Stern, Oberau-

la 

Anmeldeschluss: 1. Juni 2022 

Tagungsgebühr: € 320,- für Mit-

glieder / € 420,- für Nichtmitglieder 

Seminare Hessischer Städtetag 

Bild: mapoli-foto, fotolia.com 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/ursula-hoerr/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/fortbildung/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/fortbildung/
mailto:hoerr@hess-staedtetag.de
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Zu den Autor*innen dieser Ausgabe: 

GF Direktor Jürgen Dieter: 

Präsidium, Finanzen 

Direktor Stephan Gieseler: 

Gremien 

 

Referatsleiterin Anita Oegel: 

Bildung 

Referatsleiter Michael Hofmeister: 

Flüchtlinge, Konnexität  

Referatsleiterin Sandra Schweitzer: 

ÖPNV, Windkraft 

 

Referatsleiterin Tanja Pflug: 

Digitalisierung 

Referatsleiterin Dr. Brigitte Baum: 

Gleichstellung 

 

Referentin Dr. Anja Wiesmeier 

Digitalisierung 
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https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-brigitte-baum/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-anja-wiesmeier/
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